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Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Novak und die Hofräte Dr. Pelant und

Dr. P=el als Richter, im Beisein des Schriftführers Mag. Plankensteiner, über die Beschwerde des A, vertreten durch

Mag. Sonja Scheed, Rechtsanwältin in 1220 Wien, Brachelligasse 16, gegen den Bescheid des Unabhängigen

Verwaltungssenates im Land Niederösterreich vom 7. Februar 2007, Zl. Senat-FR-07-0013, betreDend Schubhaft, zu

Recht erkannt:

Spruch

Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben.

Der Bund hat dem Beschwerdeführer Aufwendungen in der Höhe von EUR 991,20 binnen zwei Wochen bei sonstiger

Exekution zu ersetzen.

Begründung

Der vorliegende, eine Entscheidung der belangten Behörde nach § 83 Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG betreDende

Fall gleicht in den entscheidungswesentlichen Gesichtspunkten jenen, die den hg. Erkenntnissen vom 30. August 2007,

Zl. 2007/21/0043, und vom 28. Februar 2008, Zl. 2007/21/0512, zu Grunde lagen. Insbesondere wurde wie dort auch

hier bei der Heranziehung bzw. Prüfung eines Schubhaftgrundes nach § 76 Abs. 2 FPG dem Gebot, eine

Einzelfallprüfung dahingehend durchzuführen, ob es ungeachtet eines "Dublin-Bezuges" des Beschwerdeführers

konkret der Schubhaft bedurfte, nicht ausreichend Rechnung getragen.
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Der bekämpfte Bescheid war daher wie jene zu den vorgenannten hg. Erkenntnissen - in einem gemäß § 12 Abs. 1

Z. 2 VwGG gebildeten Senat - gemäß § 42 Abs. 2 Z. 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben. Dass es

die belangte Behörde überdies verabsäumt hat, auf die geltend gemachten gesundheitlichen Probleme der Ehefrau

des Beschwerdeführers und die Anwesenheit seiner zwei Kleinkinder (im Alter von zwei und drei Jahren) in Österreich

unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit der Schubhaft inhaltlich einzugehen (vgl. dazu das hg. Erkenntnis

vom 22. November 2007, Zl. 2006/21/0189), sei nur mehr der Vollständigkeit halber angemerkt.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG iVm der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2003.

Wien, am 19. Juni 2008
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